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Abhängigkeiten 
Dem Rössli-Wirt ist vertraglich zugesichert, dass die Gemeinde in der Zehntenscheune, in der er mit 
Anlässen ca. 30 % seines Umsatzes erwirtschaftet, keine Konkurrenzbetriebe (Catering) zulässt. Auch 
diverse bauliche Merkmale machen den Zusammenhang der Gebäude und Anlagen deutlich: 

- Das Rössli ist über die Zivilschutzanlage seit 1975 durchgängig mit der Zehntenscheune verbunden.
- Die vom Rössli genutzte Kegelbahn befindet sich in Räumen der Zivilschutzanlage.
- Im Wohnhaus befindet sich die Wärme-Verteilzentrale (vormals Heizung) für sämtliche Anlagen.
- Der einzige Parkplatz steht für das Rössli und die Zehntenscheune gleichermassen zur Verfügung.
- Das Rössli (Baujahr 1950), die Zivilschutzanlage (Baujahr 1975), die Zehntenscheune (Baujahr

1679) und das Wohnhaus Vogtei (Baujahr 1679) liegen seit 1977 auf derselben Parzelle.

Eine Veräusserung des Rössli wäre somit offensichtlich aufgrund der diversen baulichen und betriebli-
chen Abhängigkeiten nicht sinnvoll. 

Bilanz 
Gemäss § 133 Abs. 1 GG erfolgt die Überführung von Vermögenswerten zwischen dem Finanz- und 
Verwaltungsvermögen zum Buchwert. Das Finanzvermögen und damit das Nettovermögen (Finanzver-
mögen abzüglich Fremdkapital) sinkt um den Buchwert. Das Verwaltungsvermögen steigt gleichzeitig 
um denselben Betrag. Das Eigenkapital der Gemeinde bleibt unverändert. 

Schlussbetrachtung 
Die umfassende Sanierung des Rössli 2017-2018 mit der Neuvermietung war ein Prozess mit vielen 
Abhängigkeiten und Erkenntnissen. Sie ohne Einbezug des neuen Mieters durchzuführen, wäre nicht 
richtig gewesen und zurecht kritisiert worden. Unbestritten ist, dass der Umfang unterschätzt worden 
war. Im Verhandlungsbericht des Gemeinderats vom 23.6.2017, sowie an der Gemeindeversammlung 
vom 28. Juni 2017, wurde ausführlich über das Projekt und die Kosten orientiert. Dieses Vorgehen 
erfolgte in Absprache mit der RPK, auch wenn sich niemand über die hohen Kosten freute. Die Suche 
eines neuen Mieters gestaltete sich schwierig. Die Wohnungen des Rössli waren in einem desolaten 
Zustand und ihre Renovation inkl. Umbau bei der Mietersuche ein bedeutendes Verhandlungsargument. 

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass auch für die meisten Herrlibergerinnen und Herrliberger das Rössli 
zur Vogtei und damit zum politischen und kulturellen Zentrum der Gemeinde gehört und kein veräusser-
bares Finanzanlage-Objekt darstellt. Die "Drillingshäusergruppe" Rössli, Zehntensaal und Wohnhaus soll 
auch bilanzmässig als Einheit betrachtet werden. Die aufgezeigten gegenseitigen Abhängigkeiten und 
Zusammenhänge sind offensichtlich. 

Die Überführung des Restaurants ins Verwaltungsvermögen hat keinen Einfluss auf den Mietzins der 
Slavis GmbH. Der Gemeinderat wird weiterhin versuchen, für die Vogtei und die Gemeinde in jeder 
Hinsicht die jeweils optimalste Lösung zu finden. 

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 31. März 2020
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Geschäft 5 

Überführung Baurechte und Aktien ins Verwaltungsvermögen 

Antrag 
Die Baurechtsgrundstücke resp. -perimeter 

- ehem. Standort Ökonomiegebäude Kittenmühle (BRP 6868; Kat.-Nr. 3'688, 1'149 m2) 
- Wirtschaft zur Kittenmühle (BRP 6867; Kat.-Nr. 3'688 inkl. Gebäude, 1'853 m2) 
- Wetzwil (Kat.-Nr. 5976, 2'156 m2) 
- Rietli (Kat.-Nr. 6166, 4'150 m2) 
- Schützenmur (Kat.-Nr. 6138, 13'430 m2) 
- sowie die 675 Aktien der Wirtschaft zur Kittenmühle AG mit einem Bilanzwert von 189'000 

Franken (Bewertung Ende 2017 pro Aktie 280 Franken) 

werden rückwirkend per 1.1.2020 vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen überführt. 

Ausgangslage 
Im Übergang auf das neue «Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2» (HRM2) per 1.1.2019 waren 
alle Gemeinden gemäss dem neuen Gemeindegesetz (GG) gehalten, die Zuordnung ihrer Vermögens-
werte zum Verwaltungs- oder Finanzvermögen zu überprüfen. Abklärungen haben ergeben, dass dieses 
bilanztechnische Geschäft der Gemeindeversammlung vorzulegen ist. 

Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus für günstige Familienwohnungen 
1992 («Wetzwil»), 1994 («Rietli») und 2006 («Schützenmur) wurden privaten Genossenschaften per 
Beschluss der Gemeindeversammlung Grundstücke zu Konditionen unter dem Marktwert im Baurecht 
abgegeben. Durch mehr günstige Familienwohnungen sollte (und soll weiterhin) ein Beitrag zu einer 
ausgewogeneren Bevölkerungsstruktur geleistet werden. Gemäss dem neuen «Handbuch über den Fi-
nanzhaushalt der Zürcher Gemeinden» sind mit Baurechten belastete Grundstücke, die der Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe dienen, dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen. Fünf von sechs Baurechts-
grundstücken resp. -perimeter (BRP) werden bisher jedoch im Finanzvermögen geführt. 

Bilanzwahrheit 
Gemäss § 121 Abs. 3+4 GG umfasst das Finanzvermögen jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträch-
tigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen um-
fasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar einer öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. 

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Bilanzierung der bezeichneten Vermögenswerte im Finanz-
vermögen nicht den Tatsachen entspricht. Er möchte deshalb mit den Überführungen in das Verwal-
tungsvermögen die Aussagekraft der Bilanz verbessern. Aufgrund der Subventionierungen in den lang-
fristigen Baurechtsverträgen reduzierte sich der Marktwert. Zwar wäre es dem Gemeinderat gemäss 
den Verträgen «Wetzwil» und «Schützenmur» möglich, den Landwert bis auf den Marktwert zu erhöhen. 
Im Falle der «Schützenmur» jedoch nur soweit, als dass «(…) die Zielsetzungen des genossenschaftli-
chen Wohnungsbaus mit der Erhöhung nicht beeinträchtigt werden».  
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Übersicht: 

 

 

 

Wirtschaft zur Kittenmühle, 1'853 m2 
Baurecht z. G. Wirtschaft zur Kittenmühle AG* 

Ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle, 1'149 m2 
Baurecht z. G. B. und G. Germann 

«Wetzwil» (Forchstr. 508/510), 2'156 m2 
Baurecht z. G. Siedlungsbaugenossenschaft 

«Schützenmur» (Sportweg 1, 3, 5, 7, 9-17), 13’430 m2 
Baurecht z. G. Siedlungsbaugenossenschaft 

«Rietli» (Buchenrain 5, 7, 9), 4’150 m2 
Baurecht z. G. Genossenschaft Herrlibau 

*675 Aktien der Wirtschaft zur Kittenmühle AG
mit einem Buchwert von 189'000 Franken
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Auswirkungen 
Gemäss § 133 Abs. 1 GG erfolgt die Überführung von Vermögenswerten zwischen dem Finanz- und 
Verwaltungsvermögen zum Buchwert. 

Fläche Ertragswert/Jahr Bilanzwert 
ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle 1'149 m2 Fr. 18'264 Fr. 456'600 
Wirtschaft zur Kittenmühle 1'853 m2 Fr. 0* Fr. 0 
«Wetzwil» 2'156 m2 Fr. 13'680 Fr. 342’000 
«Rietli» 4'150 m2 Fr. 70'788 Fr. 1'769'700 
«Schützenmur» 12’500 m2 Fr. 111'640 Fr. 2'791'000 

Fr. 3'375* Fr. 189’000 

Total Fr. 5'548'300 

675 Aktien Wirtschaft zur Kittenmühle AG 
(nominal 500 Franken / Stk., bewertet 280 Franken / Stk.)

*seit 2019

Durch die Überführung sinkt das Finanzvermögen und damit das Nettovermögen (Finanzvermögen ab-
züglich Fremdkapital) um 5'548'300 Franken. Das Verwaltungsvermögen steigt um denselben Betrag. 
Das Eigenkapital bleibt unverändert. 

Schlussfolgerung 
Während der Geltungsdauer der Baurechtsverträge dürften die belasteten Grundstücke de facto kaum 
veräusserbar sein. Ihre Bilanzierung im Finanzvermögen ist bis zum Heimfall, resp. bis zum Entscheid 
der Gemeindeversammlung oder des Gemeinderates über die weitere Nutzung wie 

- Verlängerung des Baurechtsvertrags
- Abschluss eines neuen Baurechtsvertrags
- Betrieb und Vermietung direkt durch die Gemeinde
- Verkauf

deshalb zu korrigieren. Die Restlaufzeit der Verträge beträgt durchschnittlich noch rund 40 Jahre. 

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 31. März 2020
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Geschäft 6 

Revision privater Gestaltungsplan "Rütibüel" 

Antrag 
1. Dem neuen Privaten Gestaltungsplan "Rütibüel", bestehend aus:

- Situation 1:500
- Bestimmungen

wird zugestimmt. 

2. Der erläuternde Bericht gemäss Art. 47 RPV wird zur Kenntnis genommen.

3. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, die Revision des privaten Gestaltungsplans
"Rütibüel" zu genehmigen.

4. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige aus dem Genehmigungs- oder einem Rechtsmittelver-
fahren notwendig werdende Änderungen zu beschliessen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der
Publikation der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen.

5. Mit Inkrafttreten des neues Gestaltungsplanes wird der Bisherige integral ersetzt und aufgehoben.

Ausgangslage 
Das Heim Rütibüel an der Rütibüelstrasse existiert seit 1952. Die Gebäude entstanden in Etappen. Im 
Hinblick auf eine Neubebauung wurde bereits 2003 ein Privater Gestaltungsplan aufgestellt, welchem 
die Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2003 zustimmte. Es wurde anschliessend ein Studienwett-
bewerb durchgeführt, welcher jedoch nie zu einer Baueingabe führte. 

Der Verein Heim Rütibühl übergab das Heim per 1. Januar 2016 an die Martin Stiftung. Hintergrund war 
die Veränderung der Heimlandschaft im Kanton Zürich allgemein und die Erkenntnis, dass die heutigen 
Infrastrukturen nicht mehr genügen. Zudem eignet sich der idyllisch, aber abgelegene Standort für 
eine andere Klientel von Betreuten als bisher, besser – nämlich insbesondere für Menschen, die 
auf eine reizarme, naturnahe Umgebung angewiesen sind und für ältere Personen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen und Demenz. 

Es wurde zusammen mit Fachleuten und dem Sozialamt des Kantons Zürich, das für Menschen mit 
Behinderung oberste zuständige Behörde ist, ein Betriebskonzept erarbeitet. Gestützt auf dieses Kon-
zept wurde für den Neubau des Heims ein Studienauftrag im selektiven Verfahren durchgeführt (Wett-
bewerb). Das Siegerprojekt wurde zu einem Richtprojekt weiterentwickelt, welches als Grundlage für 
die Revision des Gestaltungsplanes dient.
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Richtprojekt  
Aus dem Projektstudienauftrag ging das Pro-
jekt des Nachwuchsteams Giger Nett Architek-
ten GmbH mit Schläpfer Carstensen Land-
schaftsarchitekten aus Zürich als Sieger her-
vor. Das Siegerprojekt bildet eine solide 
Grundlage für die Projektierung und die Wei-
terbearbeitung. Die nachfolgende Erläuterung 
zum Richtprojekt stammt aus dem Jurybericht 

des Projektstudienauftrags. Dabei handelt es 

sich um einen Zusammenzug. 

"Einerseits wurde erkannt, dass eine gute bauliche Einbettung der Anlage in diesem sensiblen Land-
schaftsraum Voraussetzung ist, um das umfangreiche Programm in der Landwirtschaftszone realisieren 
zu können. Die Verfasser sind der Auffassung, dass es mehr als nur ein Gebäude braucht, um die 
Bedürfnisse eines umfassenden Lebens ausschliesslich an diesem Ort zu befriedigen. Ortsbaulich neh-
men sie die für diesen Ort typische Kleinstsiedlungsform eines Hofes oder Weilers eingebettet im Land-
schaftsraum auf." 

Situation
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Bestimmungen (Abschnitt 3 Bebauung) 

Rückbau 
1 Die im Plan gelb dargestellten Gebäude müssen vor Baubeginn rückgebaut werden. 

Baubereich Hauptbauten 
2 Zahl, Lage und äussere Abmessungen der Neubauten ergeben sich aus den im Plan mit Mantellinien 

und Koordinaten festgelegten Baubereichen. Pro Baubereich ist ein Gebäude zulässig. 

Gebäudelänge 
3 Die Gebäudelänge ist innerhalb der Baubereiche frei. 

Gesamthöhe und Geschosszahl 
4 Für Neubauten in den einzelnen Baubereichen gelten folgende Vorgaben für die Gebäudehöhe, die 

Firsthöhe und die Geschosszahl: 

Baubereiche max. Gebäudehöhe 
(m.ü.M.) 

max. Firsthöhe 
(m.ü.M.) 

VG max. anrechenbares UG 
max. 

A 715.7 717.8 2 1 
B 713.5 715.5 2 - 
C 712.4 714.4 2 - 
D 717.6 717.6 2 - 

Baubereich Verbindungsbauten 
5 In den bezeichneten Bereichen sind geschlossene, überdachte und nicht beheizte Verbindungsbauten 

zwischen den Baubereichen zulässig. 

Dachform 
6 In den Baubereichen A bis D sind flachgeneigte Schrägdächer bis 18° zulässig. Solaranlagen sind 

dachbündig einzubauen. 

Firstrichtung 
7 Die Firstrichtungen haben den Angaben im Plan zu entsprechen. 

Vordächer 
8 Vordächer dürfen auch über den Baubereich herausragen. 
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Technische Aufbauten 
9 Einzelne technisch bedingte Aufbauten wie Liftaufbauten, Geländer und Lüftungsrohre sowie Anla-

gen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie dürfen die effektive Dachfläche um maximal 1.00 m 
überschreiten. Sie sind zusammengefasst als Einheit zu gestalten und dürfen nicht volumenbildend 
in Erscheinung treten. 

Unterirdische Gebäude 
10 Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile sind innerhalb des im Plan bezeichneten Baubereiches zu-

lässig. 

Besondere Gebäude 
11 Einzelne für die Benutzung und Bewirtschaftung dienende besondere Gebäude sind auch ausserhalb 

der Baubereiche zulässig. 

Schlussfolgerung 
Der private Gestaltungsplan "Rütibüel" ist zweckmässig und auf die Bedürfnisse der Martin Stiftung 
abgestimmt. Die gestalterischen Vorgaben überzeugen. Es wird begrüsst, die lange Tradition von Hei-
men in Herrliberg fortzuführen.  

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 31. März 2020
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Besondere Gebäude 
11 Einzelne für die Benutzung und Bewirtschaftung dienende besondere Gebäude sind auch ausserhalb 

der Baubereiche zulässig. 

Schlussfolgerung 
Der private Gestaltungsplan "Rütibüel" ist zweckmässig und auf die Bedürfnisse der Martin Stiftung 
abgestimmt. Die gestalterischen Vorgaben überzeugen. Es wird begrüsst, die lange Tradition von Hei-
men in Herrliberg fortzuführen.  

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 31. März 2020
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Geschäft 7 

Verkauf Liegenschaft Kat.-Nr. 5728 Strehlgasse 2+4 

Antrag 
Dem Gemeinderat wird die Kompetenz erteilt, das Grundstück Kat.-Nr. 5728 mit den beiden Wohnungen 
Strehlgasse 2+4 zu verkaufen. Diese Kompetenz ist bis Ende Amtsdauer 2018-2022 befristet. 

Vorgeschichte 
Die charmante Häusergruppe im Grüt wurde 1975 als romantischer Winkel, aber als Verkehrshindernis 
beschrieben und stand im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Nachdem der Regierungsrat diese Bauten 
zum Abbruch freigegeben hatte, setzte sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVH) gegen den 
Abbruch ein. Er wollte wenigstens die Fassaden retten oder die Liegenschaften gratis abgeben, falls 
Interessenten die Sanierung übernehmen würden. Dies führte zu einem Auftrag an Architekt Hans von 
Meyenburg. 1977 stimmte die Gemeindeversammlung einer Sanierung für 830'000 Franken zu, obwohl 
diese teurer war als ein Neubau. Die Bauabrechnung wies genau 1 Mio. Franken aus. Der untere Teil 
der Gruppe (Grütstrasse 86) war 2008 für 820'000 Franken verkauft worden. Die Grütstrasse 84 befindet 
sich im Privatbesitz. 

Ausgangslage 
Die strategische Optimierung der Liegenschaften ist ein wichtiger Teil der politischen Arbeit. Hierzu 
zählen Käufe, Verkäufe oder auch Tauschgeschäfte. Die Liegenschaft an der Strehlgasse 2+4 steht 
schon länger im Fokus der Liegenschaftenkommission. Diese beantragte dem Gemeinderat, dass sich 
das Objekt aufgrund seiner Lage und Grösse nicht als Tauschobjekt für die Realisierung von neuen 
Gemeindewohnungen eignet. Da keine andere strategische Bedeutung besteht, liegt ein Verkauf nahe. 

Situation 
Obwohl nicht direkt im Zentrum gelegen, darf die Lage als gut bezeichnet werden. Die Bushaltestelle 
Grüt (Linie 972) ist etwa 100 Meter entfernt. Die Bahnhöfe Herrliberg-Feldmeilen und Winkel sind etwa 
1.2 km und das Zentrum 1 km entfernt. Das Wohnhaus liegt in der Kernzone und beinhaltet eine 5.5-
sowie eine 2.5-Zimmerwohnung. Die Liegenschaft ist ein «Objekt von kommunaler Bedeutung» und 
als Schutzobjekt eingetragen. Es gibt keine Altlasten auf dem Grundstück jedoch gibt es klare 
Vorschriften vom Heimatschutz. Das Wohnhaus wurde 1839 wurde erstellt.  
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Im Jahr 2010 wurde die Liegenschaft letztmals 
umfangreich wärmetechnisch saniert und eine 
Wärmepumpenheizung eingebaut. Die Gesamt-
kosten beliefen sich auf 270'000 Franken. Wei-
tere Kleinsanierungen fanden zwischen 2017 
und 2019 statt. Anschliessend war die 5.5-Zim-
merwohnung an der Strehlgasse 4 für einen 
Nettomietzins von 3'230 Franken bis Ende Ja-
nuar 2019 vermietet. Die darunterliegende 2.5-
Zimmerwohnung an der Strehlgasse 2 ist bis 
heute für einen Nettomietzins von 1'110 Fran-
ken vermietet. Der Garten wird von beiden Miet-
parteien gemeinsam genutzt. Die Liegenschaft 
verfügt über keine Parkplätze. 

Bilanz 
Die Strehlgasse 2+4 ist dem Finanzvermögen zugeteilt. Heute verfügt die Gemeinde im Finanzvermögen 
für überbaute Grundstücke mit einem Buchwert von 54.8 Mio. Franken, Stand 31.12.2019. Die Liegen-
schaft selbst ist mit 1.192 Mio. Franken bewertet.

Schätzung 
Eine Schätzung vom Januar 2020 durch die Firma Welti Immobilien AG, Zürich ergab sowohl über den 
Ertragswert sowie die Realwertmethode einen Verkaufswert von 1.55 Mio. Franken, was einen Buchge-
winn von rund 300'000 Franken ergeben könnte.  

Vorgehen 
Der Gemeinderat ist gemäss GO Art. 22 Punkt 13. zuständig für den Verkauf von Grundeigentum bis 
1.5 Mio. Franken. Demzufolge ist ein Gemeindeversammlungsbeschluss notwendig, falls ein Verkauf zu 
einem Preis von über 1.5 Mio. Franken möglich ist. Bei einem tieferen Angebot kann der Gemeinderat 
selber entscheiden, ob die Liegenschaft trotzdem verkauft werden soll. Die Verkaufsabwicklung erfolgt 
durch die die Liegenschaftenabteilung, allenfalls auch durch einen Makler. 

Schlussfolgerung 
Die Wohnungen eignen sich nur noch bedingt für Gemeindewohnungen und sind teilweise renovati-
onsbedürftig. Die Liegenschaft eignet sich nach heutigen Erkenntnissen z. B. für Familien als Mehrge-
nerationenhaus oder als Einfamilienhaus. 

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 31. März 2020
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Geschäft 8 

Sportanlage Langacker / Kunstrasen und Ausbau Aussenanlagen inkl. Mul-
tifunktionsplatz / Kredit 2.5 Mio. Franken 

Antrag 
Für einen Kunstrasen anstelle des Naturrasen inkl. neuer LED Beleuchtung und Beregnungsanlage sowie 
den Ausbau der Aussenanlagen inklusive Multifunktionsplatz und temporärem Parkplatz Süd wird ein Kre-
dit von 2.5 Mio. Franken (inkl. MwSt.) bewilligt. 

Kurzfassung 
Die Aussenplätze der Sportanlage Langacker müssen saniert werden. Dieses Projekt hat sich verzögert, 
weil der Bundesgerichtsentscheid über die Lärmklagen abgewartet werden musste. Da die Anlage mit 
einem Kunst- und einem Naturrasen die Belegung nicht mehr aufzunehmen vermag, soll der Rasenplatz 
neu als Kunstrasen ausgeführt werden. Der rote Hartplatz soll als Multifunktionsplatz, ebenfalls mit 
Kunstrasen gestaltet werden. Dadurch wird er attraktiver und es kann auf eine Sanierung des kleinen 
Trainingsfeldes verzichtet werden. Die Lichtverschmutzung wird durch eine neue LED Beleuchtung deut-
lich verringert. Aufgrund der besseren und ganzjährigen Nutzbarkeit der Kunstrasen können die Betriebs-
zeiten sowie die Hallenbelegungszeiten reduziert werden. 

Unabhängig von dieser Vorlage wird ab Sommer 2020 der 13-jährige Kunstrasen saniert. Mit Hilfe eines 
Provisoriums wird die Zeit bis zur Ausführung im Jahr 2021 überbrückt. Der hierfür verwendete Kunst-
rasen wird auf dem neuen Trainingsplatz wieder eingebaut. Bei diesem Kredit handelt es sich um eine 
gebundene Ausgabe von 3.12 Mio. Franken.  

Vorgeschichte 
Der Fussballplatz Langacker wurde 1975 eröffnet. 
1991 wurde die Sporthalle erstellt und 2007 wurde der 
erste Herrliberger Kunstrasen anlässlich des legendä-
ren Cupspiels FC Herrliberg gegen den FC Zürich ein-
geweiht (0:6). Dank eines Bundesgerichtsurteils Ende 
2018 darf hier weiterhin, wenn auch mit lärmtechni-
schen Einschränkungen, trainiert und gespielt werden. 
Diese Vorlage verbessert die Situation für alle Betroffe-
nen. 

Ausgangslage 
Der FC Herrliberg besteht aus 32 Mannschaften mit rund 140 aktiven Fussballern und Fussballerinnen 
sowie 420 Juniorinnen und Junioren. Die Nachfrage nach Fussball, insbesondere Kinderfussball, ist sehr 
gross. Den aktuellen Bedarf an Fussballfeldern kann die Anlage auf dem Langacker nicht decken. Oft ist 
der Trainings- und Spielbetrieb, insbesondere durch die Auslastung des Naturrasenfeldes nur einge-
schränkt möglich. Hinzu kommt, dass das Kunstrasenhauptfeld stark sanierungsbedürftig ist, ebenso 
der rote Multifunktionsplatz sowie das kleine Kunstrasentrainingsfeld auf dem Schotterrasen. Im Rah-
men einer Testplanung wurden 2019 die Möglichkeiten dem Gemeinderat sowie dem FC Herrliberg 
vorgestellt und vor einem Jahr an der Gemeindeversammlung präsentiert. In der Fläche soll die Ge-
samtanlage nicht wachsen. Die Aussenanlagen werden moderat den heutigen Bedürfnissen angepasst. 

Umbau Trainingsfeld von Naturrasen zu Kunstrasen 

Der Naturrasen kann die heutige Belastung kaum mehr aufnehmen und soll zu einem Kunstrasen umge-
baut werden. Der Platz wird in der Breite, zugunsten einer Grenzbereinigung und Wegverbindung sowie 
in der Länge für einen Sauberkeitsstreifen gekürzt. Die neue Grösse ist 96 x 58 (bisher 97 x 61) Meter. 
Dieser soll von allen Spielern, insbesondere aber Kinderfussball und für Trainings, während dem ganzen 
Jahr genutzt werden. Meisterschaftsspiele der Amateurliga können aufgrund der zu kleinen Grösse und 
wegen der lärmtechnischen Sanktionen auf diesem Platz nicht ausgetragen werden. Senioren-, Vetera-
nen-, Kinder- und teilweise Junioren- und Frauenfussball sind möglich. Die Erde wird abgestossen und 
abgeführt. Auf eine neue Fundationsschicht wird eine Planie erstellt. Darauf wird ein wasserdurchlässi-
ger Asphaltbelag eingebaut, um die Standfestigkeit des Platzes für Unterhaltsfahrzeuge zu gewährleis-
ten und um die gewünschte Dauerhaftigkeit zu erreichen. Als Dämpfungsschicht wird eine Gummischicht 
eingebracht. Der Kunstrasenteppich erfüllt die hohen FIFA-Qualitätsanforderungen und wird als unver-
fülltes System ausgeführt. Die Mikroplastikproblematik kann dadurch auf ein Minimum reduziert werden. 
Sämtliche Materialien müssen den Anforderungen der Umweltverträglichkeit genügen. Der neue Kunst-
rasen erhält eine neue 6-Mast Beleuchtungsanlage. Durch die LED Beleuchtung wird die Lichtverschmut-
zung stark reduziert. Die Beleuchtungsstärke beträgt unverändert 120 Lux. Neu kann die Beleuchtung 
für den Trainingsbetrieb auf 80 Lux gedimmt werden. Zur Verbesserung der sportlichen Eigenschaften 
und zur Kühlung wird eine automatische Bewässerungsanlage mit versenkten Platzregnerventilen ein-
gebaut. Der Platz wird neu von einem 6 Meter hohen, anthrazitfarbenen Ballfang aus Gittermatten zur 
Freihaltezone und zur Langackerstrasse hin eingezäunt. Die Sitzstufen bleiben und werden, nur wo 
nötig und sinnvoll, ergänzt. Auf der Längsseite sind Spielerbereiche mit je einer Spielerkabine ange-
ordnet. 
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Vorgeschichte 
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Multifunktionsplatz 
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Der Platz wird auf dem Niveau des heutigen Allwetterplatzes gebaut, jedoch leicht in Richtung 
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freizustellen. Der südlich vor der Turnhalle liegende kleine Trainingsplatz wird dank dem neuen 
Multifunktionsplatz nicht mehr gebraucht und kann daher, anstelle einer kostenintensiven Sanierung, 
zurückgebaut werden. 

Fussweg 
Die Sportanlage soll von der Langackerstrasse aus für Fussgänger besser erschlossen werden. Hierzu 
wird ein neuer Gehweg zum Parkplatz gezogen. Zwischen den beiden grossen Plätzen entsteht ebenfalls 
eine neue Wegverbindung. Dieser Gehweg verbindet die Langackerstrasse mit der Sporthalle und führt 
bis zum Sportweg. Eine neue Fusswegbeleuchtung verbessert die Sicherheit auf der Anlage. 

Betriebszeiten 
Die Nutzungsmöglichkeit der zwei Kunstrasenplätze ist mit vier Naturrasenfeldern zu vergleichen. Sie 
sind ganzjährig bei jedem Wetter bespielbar und es entfallen lästige Sperrungen für die Regeneration 
und den Rasenunterhalt. Das Training kann besser geplant werden. Neu kann bereits um 21.30 Uhr 
statt wie bisher um 22.00 Uhr Ruhe einkehren. Somit werden die gesetzlichen Ruhezeiten auch für den 
Bring- und Hohlverkehr der Sportler eingehalten. Gleichzeitig können im Winter mehr Trainings im Freien 
angeboten werden, was Hallenkapazität zugunsten von anderen Vereinen und der Schule freigibt. 

Kosten 
Die Gesamtkosten für die nicht gebundenen Ausgaben belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag nach 
SIA +/- 10 % auf 2.5 Mio. Franken (inkl. MwSt.). Hinzu kommen die erwähnten gebundenen Ausgaben 
für ein Kunstrasenprovisorium, die Sanierung des bestehenden Kunstrasens, sowie für die Sanierung 
des Schotterrasens vor der Turnhalle, von 3.12 Mio. Franken. Es werden Subventionen aus dem kanto-
nalen Sportfonds von 10 % an die Baukosten erwartet. 
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Kostenvoranschlag 

Pos.. Bezeichnung CHF (KV) 

1 Umbau Trainingsfeld zu Kunstrasen 1'310'000 

2 Multifunktionsplatz 740'000 

3 Fusswegerschliessung 100'000 

4 Baunebenkosten (inkl. Honorare) 210'000 

Kosten 2'360'000 

5 Reserve (ca. 10 %) 140'000 

1-6 Kredit inkl. MwSt. 2'500'000 

Folgekosten 
Jährliche Folgekosten ergeben sich grundsätzlich nur aus den Abschreibungen als "Erneuerungsunter-
haltsinvestition" über die nächsten 20 Jahre. Der Unterhalt ist etwa die Hälfte günstiger als bei Natur-
rasen. Bei Strom und Wasser werden aufgrund der Umstellung auf LED sowie der neuen Beregnungs-
anlage Einsparungen in den Betriebskosten erwartet.  

Beitrag Erlenbach 
Erlenbach wird sich auch diesmal an der Sportinfrastruktur beteiligen. Der Gemeinderat Erlenbach wird 
dazu bei einer nächsten Gemeindeversammlung einen noch nicht bestimmten Beitrag beantragen.

Zeitplan 
Die Bauarbeiten sollen zwischen April und November 2021 ausgeführt werden. Zuerst wird der Natur-
rasen in einen Kunstrasen umgebaut. Hierfür wird der bereits im Sommer 2020 für das Provisorium 
eingebaute Kunstrasenteppich verwendet werden. Anschliessend wird das grosse Kunstrasenfeld saniert 
(Unterbau, welcher bisher nicht korrekt vorhanden war) und zeitgleich der Multifunktionsplatz errichtet. 
Zum Schluss können die Schotterrasenflächen wieder instand gestellt sowie die Fusswege inkl. Beleuch-
tung fertiggestellt werden. 

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 28. April 2020
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Ausführung 
Das Architekturbüro Rütti & Partner Architekten AG, Zürich, wurde als Generalplaner beauftragt und die 
Ausführung wurden durch eine Baukommission begleitet. Alle künftigen NutzerInnen wurden einbezogen. 
Die Bauarbeiten starteten am 22. Juni 2015. Die Aushubarbeiten haben gezeigt, dass die vorgängigen 
Proben nur ein ungenügendes Bild der Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserverhältnisse ergeben 
hatten. So mussten schon während der Aushubarbeiten einige zusätzliche, kostenintensive Massnahmen 
angeordnet werden. In der Folge kam es bei den Kanalisationsleitungen, der Hinterfüllung und der 
Wasserdichtigkeit des Gebäudes 
zu unvorhergesehenen Mehrkos-
ten. Es wurden Provisorien not-
wendig und auch der Anschluss 
an den Nahwärmeverbund konnte 
nicht rechtzeitig erfolgen. Wäh-
rend der Bauphase haben auch 
diverse Projekterweiterungen, 
welche durch Zusatzwünsche der 
Nutzer entstanden waren, zu 
Mehrkosten geführt. Das im Min-
ergie-ECO-Standard gebaute Kin-
derbetreuungshaus wurde zum 
Schuljahr 2017 / 2018 den Nut-
zern übergeben.

21 

Geschäft 9 

Abrechnung 
Neubau Kinderbetreuungshaus (KIBEHA) inkl. Unterniveaugarage 

Antrag 

Die Bauabrechnung für den Neubau des Kinderbetreuungshauses an der Schulhausstrasse 41 wird mit 
Mehrkosten von Fr. 2'050'792.55 genehmigt. 

Vorgeschichte 
Unter dem Motto "alles unter einem Dach" wurde von der Gemeindeversammlung im Juni 2012 ein 
Projektierungskredit von 650'000 Franken bewilligt. An der Urnenabstimmung vom 6. Juli 2014 wurde 
ein Gesamtkredit über 18.5 Mio. Franken für den Neubau genehmigt. Dieser beinhaltete die Erweiterung 
der Tiefgarage um ein zweites Parkgeschoss sowie einen Zivilschutzraum. Beim Bau entstanden trotz 
sorgfältiger Planung unvorhergesehene Mehrkosten von 777‘000 Franken. In Folge von diversen Pro-
jekterweiterungen wurden weitere Mehrkosten von 1.19 Mio. Franken ausgelöst.

Ausführung 
Das Architekturbüro Rütti & Partner Architekten AG, Zürich, wurde als Generalplaner beauftragt und 
die Ausführung wurden durch eine Baukommission begleitet. Alle künftigen NutzerInnen wurden ein-
bezogen. Die Bauarbeiten starteten am 22. Juni 2015. Die Aushubarbeiten haben gezeigt, dass die 
vorgängigen Proben nur ein ungenügendes Bild der Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserver-
hältnisse ergeben hatten. So mussten schon während der Aushubarbeiten einige zusätzliche, kostenin-
tensive Massnahmen angeordnet werden. In der Folge kam es bei den Kanalisationsleitungen, der 
Hinterfüllung und der Wasser-
dichtigkeit des Gebäudes zu 
unvorhergesehenen Mehrkos-
ten. Es wurden Provisorien 
notwendig und auch der An-
schluss an den Nahwärmever-
bund konnte nicht rechtzeitig 
erfolgen. Während der Bau-
phase haben auch diverse Pro-
jekterweiterungen, welche 
durch Zusatzwünsche der Nut-
zer entstanden waren, zu 
Mehrkosten geführt. Das im 
Minergie-ECO-Standard ge-
baute Kinderbetreuungshaus 
wurde zum Schuljahr 2017 / 
2018 den Nutzern übergeben. 
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Unvorhergesehene Mehrkosten 

Für unvorhergesehene Leistungen sind rund 777‘000 Franken ausgewiesen. Die fünf grössten Positio-
nen sind Anschlussgebühren (+154'000 Franken), Honorare Generalplaner (+144'000 Franken), Er-
schwernisse Aushub und Wasserhaltung (+130'000 Franken), Provisorische Wärmeerzeugung und 
Energiekosten (+90'000 Franken) und zusätzliche Pfählungen und Fundamente (+60'000 Franken). 

Projekterweiterungen 
Zusätzlich bestellte Leistungen und Projektänderungen wurden für rund 1‘190‘000 Franken erbracht. 
Die fünf grössten Positionen sind Wechsel Schutzraumtyp (+260'000 Franken), Honorare Generalpla-
ner (+191'000 Franken), Wechsel Bodenbelag (+134'000 Franken), Parkierungsanlage (+106'000 
Franken) und Anpassungen Umgebung GSEH (+40'000 Franken). 

Abrechnung 
Die Kostengenauigkeit des Kostenvoranschlages (KV) vom 27.2.2014 beträgt +/- 15 %. Der Kredit 
wird damit im Rahmen der Kostengenauigkeit des KV abgerechnet. Die Übereinstimmung mit der Fi-
nanzbuchhaltung, Konto 217.5030.08 (HRM1) und Konto 72171.19.0008.5040.00 (HRM2), ist bestä-
tigt. 

Pos.. Bezeichnung Kredit Schlussabrechnung 
(gerundet) 

Abweichung 

1 Vorbereitungsarbeiten 815‘000 518‘000 

2 Gebäude  15‘540‘000 18‘181‘000 

3 Umgebung 690‘000 740‘000 

4 Baunebenkosten  720‘000 883‘000 

-36 %

17 %

7 %

23 %

5 Reserve 530‘000 

6 Ausstattung 205‘000 229‘000 

-100 %

12 %

1-6 Kredit inkl. MwSt. 18‘500‘000 20‘551‘000 11 % 

Gemeinderat Herrliberg 

Gaudenz Schwitter Pius Rüdisüli 
Präsident Schreiber 28. April 2020
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Mehrkosten von Fr. 2'050'792.55 genehmigt. 
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vorgängigen Proben nur ein ungenügendes Bild der Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserver-
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